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VERFASSüNGSGERICHTSHöF
DES LAN[)ES BERLIN

Im Namen des Volkes

Beschluss

Gescfülftsnummer:

VerfGH 20 A/18

Iri dem Verfahren über deri Antrag auf Erlaee einer einstweiligen Anordnung

1, der:rau
Berliri,

- Verfahrensbevollmächtlgter:
Rechtsamvalt Johannes Eisenberg,
Görlltzer Straße 74, 1099!7 Berlin -

2. desHerrnJoharines Efüenberg,
GöriitZer Sträße 74, '10997 Berlin,

gegen

die sitzungspolizeilJche Anordriung dea Vorsltzenden der Strafkammer 10 des
Landgerichts Berlin vom 9. Januar 2018 in der Fassung der Anordnung vom
10. Januar 2018 - (510 KLs) 267 Js 1 75/17 (24/17) -
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Böteiligte gemäß § 53 Abs. 1 VerfGHG:

d)e Präsidentin des Landgerichts Berlin,
Lmenstraße 12 - 1 7, 10179 Berliri,

hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Bertin durch die Präsidentln
Schudoma, den Vizepräsideriteri Dr. Seegmüfler und die Flichterlnnen und
Richter Alag(fö, Dr. Gräfin von Galen, Hilbrans, Klpp, Müiler-Jacobsen,
Prof, Or, Schönröck urid Starostik

am24. Januar20l8 beschlossen :

Die Ziffer 2.b) der Anordrmng des Vorsitzeriden Rlchters der iO. Straf-
kammer des Landgerlchts Berlin vom 9. Jariuar 2018 in der Faasurig
der Anordriung vom 10. Jariuar 201 e - (51 0 KLa) 267 Js 1 75/17
(24/1 7) - wlrd bls zu einer Entscheidung über dlÖ Verfassungstje-
achwe?de In der Hauptsache, längsteris jedoch für d'ie Dauer von
sechs Monaten, in Ihrer W)rksamkeit ausgesetzt.

Das Verfahreri ist gerichtskostenfrei.

" Das Land Berliri hat deri Antragstel'lern die notwendigen Auelageri zu
erstatten,

Grüp;le

1.

Dfe Antragetel!er wer»den sich gegen ei;e s)tzungÖpolizelllche Anordnung In ei-
nem Strafverfahren,

Die Antragstellerln ist Angeklagte iri einem Strafprozess, in dem se.l4, dem 9, Ja-
nuar 2018 elrie' Haüptverhand!ung stattflndet, Oer Antragsteller 18t der Verteidi-
ger der Antragstellerin. Vor Sitzungsbeginn am 9. Januar 2018 traf der Vorsit-
zende der zuständigen Strafkammer auf der Gruridlage von % 1 76 GVG folgeride
sitzüngspolizeiliche Anordriung:
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1 . Ton-, Bild- urid Fllmaufriahmen Im Sitzi.ingssaäl sirid - mit Ausnahme
d€r nachfolgend uriteir Nr. 2 getrofferien Bestlmmungen - niöht .gestat-
tet,

2. Jeweils 10 Minuten vor Beginn der Hauptverhändiung werderi Ton-+
Bild- und Fi)maufnahmen im Sitzungssaal mit folgenderi MaBgaben
gestattet:

a) Von den Mitg!iedern der 10. Strafkammer dürfön Jri eföer Gesamt-
ans)cht Film- oder Bildaufriahmen bei dereri Einzug ?ri deri Sil-
zungssaal bis zum Beginn der Hauptverhandlung gefertigt werderi,
Großaufriahmen von Elnzelpersonen oder -geslchtern slnd nlcht
zulässig. Dies gilt entsprechend auch für Sitzun'gsvertreter der
Staatsanwa(tschaff und aridere Juötizangehörige,

b) Die Ängeklagten und die Verteidiger müssen während der Ftlm-
urid Bildaufriahmen irn Gerichtssaal ariwesend sein,

c) Film- urid Bildaufnahmeri der Angek!agten dürfen nur !n anoriymi-
siertem Zumtand (,,yerpixe!t") veröffentlicht werden.

d) Film- oder Bildaufnahmeri sind riach Aufforderung des Vorsltzeri7
deri oder der von ihm beauftragten Foersonen (Pressesprecher,
JuStlZWaO)'ttnflötSter) SOfort eirizustelten, die Geräte abzusch@Iten
und aus dem Sitzungssaäl zuaentfernen.

Die AntragsteJler erl7oben (3Ögenvorstellurig und Beschwerde gegen die s?tl
zungspolizeiliche Anordnurig, sowelt darin ihre Verpf!ichtung zur Anwesenheit
während der Film- urid Bitdaufnahmen angeordnet wurde (Ziffer 2.b)).

Der Vors!tzeride der zuständigen Strafkammer änderte dle Anordnung daraufhiri
, am i O. Januar 2018 dahfögeherid ab, dass mit Ausnahme des Tages dör Ur-
teilsveikündung keine welterer; Fllm- unj Fotoaufiiahmen zugeJassen werdan.,
Im Übrigen blieb es bei der Anordnung vom 9. Jaruar 2018. Auch werin vor Be-
girirl der Hauptverhand!ung am 9. Januar 2018 bereits Foto; urid Biklaufnahmen
gemacht worden selen, gebiete es die presse- und Rundfunkfreiheit, es den xe-
dienvertretern zu errnöglföheri, am Tag der UrteiIsverküridung we)tere Foto- und
Bildaufriahmen zu machen. An diesem Tag bestehe ein öfferitliches Interesse an
solcheri Äi.ifriahmen. Hlnsichtlich der Verpf)iChtung der Aritragstelfer, während
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der Bild- urfö Fotoaufnahme'n irn Gerichtssaal ariwesend zu selri, verwlö6 der
VOrSitZerlde auf dell BeSOhlußÖ d0'S BundeSVerfaSStJr}g,ei90riOht3 VDlaQ '3. Aprll
2009 - I BvR 654/09 -, !n dieser Entscheidung ;abe das Gericht ausdrücklich
darauf hirigewiesen, 4asS aer Vorsitzende Qe8 TatgerichtS die Pre.sse- uQd
Rundfunkfreiheit riicht dadureh unterlaufen dÜrfe, dass er es deri Verfahrensbe-
teiligteri ermöglicht, während der Bild- und Fotoaufnahmen nicht im Sitzuögssaal
anwesend zu seln, Dies bedeute indes nföht, daÖs d!e Ariordnung tatsächlich
auch mit Zwangsmltt@!n durchgesetzt werae.

Mit förem am 18, Januar 2€fü3 eingereichteri Antrag auf Erlass einer eiristWeilt-
gen Anordnung rö@en die Antragstelter insbesoridere eine Verletzurig des allge-
meinen PQrSönliChk0itSreCht8 au8 Ari. 7 i, V, m, Art, 6 Vertassung VOn Ber!in -
VvB - und dös Rechts auf informatjonelle Selbstbestimmung aus Art. 33 VvB..
Die Antragsteller weisen darauf hlri, dass"die Urte!Isverkqndung am morglgeri
Tag Stattf?nfü3n 8011, Eirle Erlt60heidUng über dle BeeChWÖrde iSt rlaCh dem
Kenntnisstand däs Verfassungsgerichtshojes zum Zeitpun!d seföer Entschei,
dung riicht ergangen,

ii.
l

Der Antrag auf Erlass elrier einsfweiligeri Anordnung hat Erfolg.

NaCh ffi 31 AbS. I Cfö3 Gefü3tZeS fü)er defl VerfaSSungS,geriChtShOf 1 VerfGHG -
käriri der Veffassungsgerichtshof im Streitfa)I einen Zustand durCh elnstweilige
Ario,rdriung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr schmrer Nachteile, zur Ver- .
hiriderung drohender Gewalt oder aus eföem anaeren wicfüigen Gfünd zum ge-
meinen Wohl dringerid geboten ist, Dat»ei müssen gruridsätzlich dlie Gründo,

' welche für oder gegen die Verfassungswidiigkeit der arigegrift'enen Maßriahme
sprecheri, außer BetraCht 51eit»en+ und Sind stattdessen die Nachteile, die einträ-
teri, wenn eirie einstweil!ge Anordnung nicht ergirige, die Verfassungsb@echwer-
de aber ErfOlg hätte, gegenÜber Cfön Naföteilen abzuwägen, die entstünden,
wenn die begehrte einstweilige Ariordnung erlassen würde, der Verfassiingsbe-
schwerde aber der Erfo!g 2LI versagen wäre (Beschlüsse vom 2. September

-5-



%l'll" v

-5-

2014-VerfGH 13e A/1 4 -, uno vom e. August 2013-VerfGH 87 A/13 -, abrufbar
unter www.gerichtsentscheidurigeri,berlin-brandenburg,de, Rn. 8; st, Rspr,). Al-
lerdings k«'nrien die erkennbaren Erfolgsaussichten einer Verfassungsbe-
schwerde darin berü0kSichtigt werden+ wenn abSehbar iSt, daSS über eine Ver-
fassungsbeschwerde nicht rechtzeitig entschiederi werden kann (vgl, zum Bun-
desrecht: BVerfG, Besch!uss vom 9, September 20fö-I BvFl 2022/16 -, juris
Rn. 1 m. w, N,). Diese Voraussetzungen sirid vorllegend gegeben, weit s)ch die
angegriffene sltzungspolizeiliche Anordnurig voraussichtlich qm 25, Januar 2018
erledigt,

Hiernach 1st die begehrte elnstweilige Anordnung zu erlasseri, Ergföge sle nlcht,
erwiesö sich dle Verfassungsbeschwerde aber später a(s begrüridet, so wäreri
die Antragsteller dazu verpflichtet gewesen, Im Sitzungssaal vorzeitig allelri zu
Dokumentationszwecken anweserid zu'sein, obwohl eIrie Pflicht dÖzu nk,ht be-
stand, Damit wäre, insbesondere wenn sle dieser Pfllcht gegfö ihre Überzeu-
gung Folge geleistet hättffin, eiri erhebllcher Eingriff in die vom Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimrriung geschützte Entscheidungsfööglichkelt Übei die Ari-
fertlgung vori Bildnlssen der eigerieri Persori verbunderi geweseri, Diee gilt ins-
besoridere für die Antragstelleriri im Verfahren der ersten InSfariZ VOr der Verur-
tellung. Dass die Änwesenheitspflicht naCh Maßgabe der angegrlffeneri AnOrd-
riung VOm 1 0. Jariuar 2018 möglicherweise nlCht zwangeweise durchgesetzt
werden 3011, äridert daran mchts, weil der Eingriff bere)ts in dem Gebot Jiegt, für
Dokumeritationszwecke anwesend zu sein.

ErgJnge die einstweilige Ariordnung, ernAese slch die Verfassungsbeschwerde
jedoch später als unbegründet, so wäre die Dokumentation der Anwesenhelt der
Antragsteller Zu Urirecht rik,ht mÖg!ich gewesen. Die hieraus zu erwartenden
Nachteile für die Pressefrelheit überwiegen die bei den AntragstelJern im Fal!e ?
eines spätereri Erfolgs der Verfassurigst,eschwerde zu erwarteriden Nachteile
Jedoch riicht. Eine blldlk,he Dokumeritatioan der Antragsteller ist bereits am ersten
Sltzungstag erfolgt. Auf diese Dükumentation kann bei der Berichterstattung
über deri Tag der urteilsverkündung gegeberienfalls zim)ckgegr!ffen werden.
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Der ErlaSS elner einStweiligen Anordnung ISt überdles erforderlich, weil die Ver-
fassurigsbesctiwerde wahrscheinlich Erfoig hätte. Die Anordnurig des Vorsitzen-
deri der zuständigen Strafkammer VOrletZt die Antragsteller naöh summarlscher
Prüfurig in ihrem allgemelnen PersÖnlichkeqsrecht aus Art. 7 ). V. m. Art. 6 Ver-
fassung von Berliri - VvB - und ihrem Recht auf jnformationÖile Selbstbestim-
mung aus Art, 33 VvB,

Der Vors!tzende hat die äuf % 176 GVG und die Grundrechte der Presse- und
Fluridfunkfreiheit gesfützte Anordnurig hinsichtlich der Fiim- und Bildaufnahmen
nicht darauf beschränkt, dassa vor Aufruf der Sache anwesende Verfahrensbetel-
I!gte die Arifertigung solcher Aufnahmen dÜlden. mÜssen, sgndern er hat den An-
tragstetlern die darüber hinausgehende Handlungspflicht auferlegt, wä5rerid der
Dokumeritation anwesend zu sein und zu diesem Zweck den Sitzungssaal zu
betreten. Die Anordnung grelfl damlt In füe Grundrechte der Aritragsteller eici.

Dleser Eirigriff ist nicht gerechtfertlgt, Es kann dahinstehen, ob die vori Art, 14
Abs. 1 VvB (vgl. Böschluss vom 20. August 200E3 - 22/08 - Fln. 19) gewähr!eiste-
te Presse- urid Rundfuri$drelhelt die Einführung eirier Verpflaichtung der Prozesfö
parteien, sich für die Presseberlchterstattung zur Verfügung zu stelleri, über-
haupt rechtfertigen urid unter welchen Voraussetzungen ein 80lCheS eeb0t mit
den Persön)ichkeltsrechten der Prozessparteien vöreiribar sein kann. In jedem
Fall fehlt nach der dem Verfassungsgerichtshof alleiri mögiichen vorläufigen Pfü-
furig derzeit eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eirie Verpflichtung der
Aritragstel)er, sich für. die Presseberichteretattung zur Verfügung zu stellen,

et 176 GVG, wonach die ,Aufrechterhaltung der Ordnung fö der Sitzurig" dem
Vorsitzeriden obliegt, stellt riach vorläufiger #r(:ifung kelne ausreichende gesetz-
!iche Grundtage für eirie solche Verpflichtung dar. Zwar besteht weitgeherid Ei-
nigkeit darüber, dass der Vorsitzende bei sitzungspolizellichen Anordriungen
nach § 176 GVG, die Foto- und Fiimaufna0men fütreffen, der Bedeutung der
FluildftJnk- und Fernsehberlchterstattung für dle Gewährleistung öfferitlicher
Wahrnehmuüg und Kontrolle von Gerichtsvörhanfüurigeri Rechnung tragen
muss, Insoweit 1st auch das Interesse an eföer bi)dlichen Dokumeritation des
Erscheinens urfö der Anwesenheit der Verfahrensbetemgten e)nschlleßlich des
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Angeklagten und seföes Verteldigers vor Beginri der Hauptverhand)ung zu be-
rücksichtigen (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, Baschluss vom 17. August 20i 7
- I BvR 1 74! 11 7 -, juris Rn. 1 3), F-ührt dle Berücksichtlgung dieses Iriteresses
Zur zulassurig Von Bildberichterstattung VOr Beginn der Hauptverhandlung k@nn
d@mh die Pflicht der Anwesen:leri korrespondieren, diese Dokumentatiön @uch
2{J dufden.

Eine Ermächtigung des Vorsitzenderi darüber hinaus, einem Angeklägteri urid
seinem Verteidiger e1ne Handlungspflicht aufzuerlegeri, den !'itzurigssaal zu Do-
kumentationszwecken zu betreten urid darfö für Foto- und F?)maufnahmen anwe-
send zu sein, lässt sich aus fil76 GVG dagegen nicht herleiten, Dagegön
spricht außer dem sich auf Ordnungsmaßriahmen ,,in der Sitzung" böschränken-
den Wortlaut des % 1 78 GVG insbesondere seine Auslegurig Im Zusammenhang
mit & i 69 GVG und den Vorschrifteri derStrafprozessordriung zur Anwesenhelt
von Vörfahrensbetelllgt6n. g 230 stpO ordnet einö Anwesenheltspflicht deS An-
geklagten nur hinsichtllch der Hauptverhandlung an. )'n der Hauptverhandlurig
s)nd Ton- urid Fllmaufnahmen nach f» 1 69 Satz 2 GVG ausgeschios'sen. Die
Hauptverharidtung beginrit nach § 243 Abs, ?I StPO erst mlt dem Aufruf der Sa-,
«he (§ 24Cl Abs. I StPO). Der Gesetzgefü>r geht daher davon aus, dass eiriaAn-
geklagter nicht verpf)ichtet ist, sich Ton- und FJlmaufna%men Z{Jr Verfügung 231
ötellen. o}es steht riaCh summarischer Prü'rurig einer am GjundreCht der Presse-
freiheit orierltierten verfassung8korltormen Auslegung CleS @ 1 78 GVCi dahlngem

' hend, dass efö Arigek)agter Im Wegea einer fützungspolizeilichen Anordnung vor
Au'frul der Sache zum Erschelrien zu Dokumentattonszwecken yerpflichtet wer-

' deri kann, entgegen, Hinsichtlfch des Verte)digers gm im Grurfösatz nlchts ande-
res. 5145 StPO schreibt eine Anwesenheit des Verteidigers lediglich fÜr die mit
dem ?Aufruf beginnende Haupfüerhandlurig vor. Vor diesem Hintergrund ist ein
Wille des Gesetzgebers, dass der Verteid;ger nach et i ze GVG zur vorzettigen
Ariwesenheft zwecks Dokumentation verpfiichtet werderi kanri, e.benfalJs nicht zu
erkennen,

Nach vorläufiger Prüfung lässt sich eine nach § 176 GVG ariordnIungsfähige
Pfl)cht d'er Antragste!fer, den Sitzungssaal zu Dokumeritationszwecken vorzeitig
zu betreten urid ar»wesend zu sein, auch rik,ht aus der in der angegrlffenen An-
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ordnurig zltiertön Entscheldurig des Bundesverfassungsger!chts vom 3, Aprll
2009 - I BvR 664/09 - herleiten. Aus den Gründen dieser Entscheidung ergibt
slch, dass vona Verfafüensbeteitigten vqr Beginn der H4uptverhandlurig gr4nd-
sätzflch Foto- und Filmaufnahmen angefertlgt werden d0rfen (iuris Rri. IÖ) und
dass das Gerlcht die Presse- uiid Fiundfunkfreiheit nlcht dadurch unterlaufen

darf, dass es den Verfahrensbeteiligten ermöglicht, während der Blid- und F-oto-
aufnahmen nicht im Sltzungssaai anwesend zu sein, Öer Vorsitzende muss der
Presse danach dle auch tatsächlich reaiisierbare Gelegeriheit geben, Llchtbilder
und Fernsehaufnahmen vom Geschehen im Sitzurigssaal in Ariwesenheit aller
Verfahrensbetell!gter anzufeitigen (}uris Fln. 21, 35), Das heißt, er muss elrie
Veffa5rensführung wählen, die- FÖto- und Filrnaufnahrnen vom Angeklagteri und
Verteidiger grundsätzlich ermögllcht, Insbesondere (ndem das Gerföht die Sache
erst eine angemessene Zeit nach der In där Ladung bestimmteri Uhrzeit aufrufi, ?
Es ist ihm afü3erdem verwehrt, dadurch !n die Pressefreiheit einzugreiferi, daes
er Aüfnahmeri gezielt verhindert. Eine 8erechtigurig oder gar e'ine Verpf?ichtung
des Vorsltzenden, den Angeklagten und selnen Verteldlger Zur, Anwesenheit VOr

Ill.

DIe Kostenentscheaidurig beruht auf den 09 33, 34 VerfGHG,

Dle Eritscheidur;g ist einstimmig ergarigeri.

Schudoma

Dr. Gräflri von Galen ?

Dr. Seegmülier

Hllbrans

Alagün

Klpp

M(:iller-Jacobsen Prof, Dr. SchÖnrock a' Starostlk
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